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Gebühren Anlassbewilligungen 
 
Veranstaltung 

 

  
Tagesanlässe bis 18 Uhr (1 – 10 Std).  
Kommerziell (mit oder ohne Festwirtschaft) 
 
Nicht kommerziell 
(Z. B. Altersheime, Behindertenorganisationen etc.) 
 

CHF 50.00 
 

CHF 25.00 

Abendanlässe ab 18.00 Uhr bis 
00.30 Uhr 
01.00 Uhr 
02.00 Uhr 
03.00 Uhr 
04.00 Uhr 
05.00 Uhr 
 
Hinweis: vor hohen Feiertagen nur bis max. 00.30 Uhr möglich. 
 

 
CHF 50.00 
CHF 50.00 
CHF 75.00 
CHF 75.00 

CHF 150.00 
CHF 150.00 

 

Grossveranstaltungen (Chilbi, Sportanlässe, 
Musikveranstaltungen etc. ) 

 

Nach Aufwand CHF 50.00 - max. 
CHF 500.00 

  
Ausstellungen (Tag der offenen Türen, Fahrzeuge, Kunst etc.)  
Einzelaussteller mit Festwirtschaft CHF 50.00 
Kollektiv-Ausstellungen (mind. 10 Aussteller) mit Festwirtschaft  CHF 100.00 
Ohne Festwirtschaft CHF 25.00 
  
 
 
Von der Gebührenpflicht sind befreit: 
-  die Gemeinde Messen 
-  die Bürgergemeinden Alt Messen, Brunnenthal, Balm b. Messen 
-  die ortsansässigen Vereine und Personen 
-  die hiesige Kirchgemeinde (ev. ref.) 

 

 
 
 
Der Gebührentarif Anlassabewilligungen tritt nach der Genehmigung durch den Gemeinderat rück-
wirkend auf den 1. Januar 2016 in Kraft.  
 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat am 28.04.2016. 
 
 
 
Die Gemeindepräsidentin Die Gemeindeschreiberin 
 
 
Marianne Meister Michèle Graf 
 


